
Berufsrecht beim 
Erbringen von osteo-
pathischen Leistungen

Durch das Gesetz zur Verbesserung 
der Versorgungsstrukturen in der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
können die gesetzlichen Krankenkas-
sen ihren Versicherten seit dem 1. 
Januar 2012 über die gesetzlich fest-
geschriebenen Leistungen hinaus in 
bestimmten Bereichen ergänzende 
Leistungen anbieten. Einige Kran-
kenkassen haben von dieser Mög-
lichkeit Gebrauch gemacht und bie-
ten ihren Versicherten Osteopathie 
als Zusatzleistung an.

Vor diesem Hintergrund informiert 
das Sächsische Staatsministerium für 
Soziales und Verbraucherschutz dar-
über, wer berufsrechtlich befugt ist, 
Osteopathie auszuüben, und was der 
verordnende Arzt beachten sollte:
Osteopathie unterfällt dem Heilkun-
debegriff nach § 1 Abs. 2 des Geset-
zes über die berufsmäßige Ausübung 
der Heilkunde ohne Bestallung (Heil-
praktikergesetz-HeilprG). Daher ist 
die Ausübung von Osteopathie nach 
§ 1 Abs. 1 HeilprG grundsätzlich Ärz-
ten und Heilpraktikern vorbehalten. 
Aber auch Physiotherapeuten dürfen 
Osteopathie ausüben, allerdings nur 
aufgrund ärztlicher Verordnung. 
Dabei sollte der verordnende Arzt 

unbedingt die osteopathischen Ver-
fahren bezüglich ihrer Indikation und 
Kontraindikation kennen. Der aus-
übende Physiotherapeut muss sich 
für das Erbringen besonders fortge-
bildet haben, zum Beispiel durch 
Absolvieren einer osteopathischen 
Ausbildung.
Ohne ärztliche Verordnung dürfen 
Physiotherapeuten Osteopathie nur 
anbieten, wenn sie eine umfassende 
(„große“) Heilpraktikererlaubnis 
haben. Insofern werden sie dann als 
Heilpraktiker und nicht als Physiothe-
rapeut tätig.
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Neue Fachärzte  
für Sachsen
Im vergangenen Jahr beendeten 
 insgesamt  616 Ärzte (2011: 543) 
erfolgreich ihre Weiterbildung zum 
Facharzt oder eine Schwerpunktwei-
terbildung mit einer bestandenen 
Prüfung in der Sächsischen Landes-
ärztekammer. 50 Prozent dieser 
Mediziner sind Ärztinnen. Am häu-
figsten erfolgte eine Weiterbildung 
zum Facharzt für Innere Medizin 
(129), für Anästhesiologie (41), für 
Allgemeinmedizin (39), für Orthopä-
die und Unfallchirurgie (38), für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
(32), für Psychiatrie und Psychothera-
pie (28) sowie zum Facharzt für Kin-
der- und Jugendmedizin (27). Nur  
35 Ärzte (3,9 Prozent) haben ihre 
Facharzt- oder Schwerpunktprüfung 
nicht bestanden.

Darüber hinaus erwarben im Jahr 
2012 insgesamt 277 Ärzte erfolg-
reich medizinische Zusatzbezeich-
nungen. Am häufigsten Notfallmedi-
zin (93), Intensivmedizin (36) Pallia-
tivmedizin (15) und Manuelle Thera-
pie/Chirotherapie (15).

Für die ärztliche Weiterbildung in 
Sachsen ist die Sächsische Landesärz-
tekammer verantwortlich. Die ärztli-
che Weiterbildung beinhaltet das 
Erlernen ärztlicher Fähigkeiten und 
Fertigkeiten nach erfolgreich absol-
viertem Medizinstudium und erteilter 
Approbation. Insgesamt existieren 33 
medizinische Gebiete und eine 
Unterteilung in 51 Facharztbezeich-
nungen.

Während der Weiterbildungszeit ist 
die Sächsische Landesärztekammer 
Ansprechpartner und enger Berater 

für Ärzte. Sie organisiert die abschlie-
ßenden Prüfungen, führt sie durch 
und stellt nach erfolgreich absolvier-
ter Prüfung die Anerkennungsurkun-
den aus.

Die Weiterbildung zum Facharzt und 
in den Schwerpunkten sowie in der 
Regel auch in den Zusatz-Weiterbil-
dungen muss bei einem von der 
Sächsischen Landesärztekammer zur 
Weiterbildung befugten Arzt in einer 
zugelassenen Weiterbildungsstätte 
erfolgen. Im Jahr 2012 wurden ins-
gesamt 478 Befugnisse für Fach - 
arzt- und Schwerpunktkompetenzen 
so wie Weiterbildungsbefugnisse für 
Zusatz-Weiterbildungen erteilt. 40 
Weiterbildungsstätten sind in Sach-
sen zugelassen. 
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standsmitglied der Kreisärztekammer 
Leipzig, einige Lieder lang das 
Schlagzeug übernahm.

Dieses „Gespräch auf Augenhöhe“ 
hat mittlerweile Tradition in Leipzig. 
Nicht nur Themen wie Weiterbildung 
und berufliche Perspektiven in Sach-
sen werden besprochen. Oft sind es 
ganz allgemeine Erfahrungswerte 
aus der ärztlichen Praxis, die von den 
Studenten nachgefragt werden und 

von den gestandenen Medizinern 
authentisch vermittelt werden. 
Die für den 6. Juni 2013 geplante 10. 
Veranstaltung „STEX in der Tasche –  
wie weiter?“ im Medizinisch-Techni-
schen Zentrum des Universitätsklini-
kums Dresden musste wegen des 
Hochwassers in Dresden leider abge-
sagt werden. Das ist gerade in die-
sem Jahr besonders schade, weil die 
konstruktive Zusammenarbeit mit 
dem Studiendekanat und die tatkräf-

tige Unterstützung des Fachschafts-
rates Medizin/ Zahnmedizin bei der 
Organisation und Kommunikation 
eine sehr gut besuchte Veranstal-
tung erwarten ließ. 
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